
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEN-
GESELLSCHAFTEN  

UND ANDERE 
PERSONENBEZOGENE 

RECHTSGEBILDE BEI DEN 
ERGÄNZUNGSSTEUERN 

  
ZSIS) 3/2025 

 

 

WWW.THOMASHUG.COM 



Personengesellschaften 
und andere personenbezogene Rechtsgebilde 
bei den Ergänzungssteuern

IStR → Thomas Hug

s. 20 Zitiervorschlag: Thomas Hug, Personengesellschaften und andere personenbezogene Rechtsgebilde
bei den Ergänzungssteuern, in zsis) 3/2025, A11, N [...] (abrufbar unter: publ.zsis.ch/A11-2025)

Band 3 / 2025 | Artikel 11



IStR28.08.2025

s. 21

QUICK READ	 Dieser Artikel diskutiert die steuerliche Behandlung 
von Personengesellschaften und anderen personenbezogenen Rechts-
gebilden im Kontext der schweizerischen und internationalen Ergän-
zungssteuern. Solche Rechtseinheiten sind häufig bei privat gehaltenen 
Konzernen anzutreffen, beispielweise als Instrumente für Nachfolgepla-
nungen oder zum Vermögensschutz. Insgesamt zeigt der Artikel, dass die 
steuerliche Behandlung dieser Rechtsgebilde komplex ist und von vielen 
Faktoren abhängt, einschliesslich der konkreten Ausgestaltung und den 
Steuervorschriften in den einzelnen Ländern.

Personengesellschaften, Trusts und Stiftungen qualifizieren grundsätz-
lich als eigenständige Steuersubjekte bei den Ergänzungssteuern und 
können je nach Sachverhalt auch als die oberste Muttergesellschaft der 
multinationalen Unternehmensgruppe qualifizieren.

Personengesellschaften werden für Zwecke der Ergänzungssteuern im 
Gegensatz zu den Schweizer Gewinn- und Einkommenssteuern zwar als 
eigenes Steuersubjekt behandelt, jedoch enthalten die OECD-Mustervor-
schriften spezifische Vorschriften zur Zurechnung des massgebenden 
Gewinns oder Verlusts sowie der Steuern, die zu vergleichbaren Ergeb-
nissen wie im Schweizer Steuerrecht führen. Die Personengesellschaften 
sind für die Anwendung dieser Zurechnungsregeln vorab aufgrund ihrer 
Behandlung im Steuerrecht sowohl des Gründungs- als auch des Gesell-
schafterstaates zu klassifizieren (volltransparent, hybrid oder umgekehrt 
hybrid). Gemäss Ansicht des Autors qualifiziert auch ein Schweizer Akti-
onärsbindungsvertrag aufgrund seiner Natur (einfache Gesellschaft) als 
Geschäftseinheit, was sich auf die Erhebungskompetenz einer internati-
onalen Ergänzungssteuer nach der Income Inclusion Rule («IIR») auswir-
ken kann.

Trusts werden bei den Ergänzungssteuern nicht wie im Schweizer Steu-
errecht transparent behandelt, sondern sind eigenständige Steuersubjek-
te. Die Klassifizierung gemäss Kreisschreiben der ESTV (Revocable, Irre-
vocable, Fixed Interest, Discretionary) ist auch für die Ergänzungssteuern 
ein dienliches Instrumentarium, um den Trust als Geschäftseinheit oder 
als oberste Muttergesellschaft zu qualifizieren.

Gemeinnützige Stiftungen, die gleichzeitig Beteiligungen halten, können 
im Gegensatz zu den Schweizer Gewinn- und Kapitalsteuern bei den Er-
gänzungssteuern nicht befreit werden. Ein besonderes Augenmerk ist 
ferner auf ausländische Stiftungen zu werfen, die in der Schweiz aufgrund 
einer Steuerumgehung transparent behandelt werden. Sie qualifizieren 
dadurch als hybride Einheiten, was sich auf die Zurechnung der massge-
benden Steuern auswirken kann.

Der Autor dankt Dr. Daniela Martinis-Arth (LL.M., Manager National Tax 
Office, Deloitte AG) sowie Dorothea Paar (Steuerberaterin (DE), Manager 
Pillar Two, Deloitte AG) für die kritische Durchsicht des Manuskripts, die 
Gedankenanstösse und Verbesserungsvorschläge.
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1. Einleitung

Die Schweiz hat schrittweise die globale Mindest-
steuer eingeführt, die am 1. Januar 2024 (schweizeri-
sche Ergänzungssteuer) bzw. 1. Januar 2025 (interna-
tionale Ergänzungssteuer nach der Income Inclusion 
Rule, IIR) in Kraft getreten ist. Dies betrifft nicht nur 
börsenkotierte Konzerne, sondern auch private, nicht 
kotierte Unternehmensgruppen, abhängig von ihrer 
rechtlichen Struktur und Grösse. Bei solchen privat 
gehaltenen Gruppen ist es aus verschiedenen Grün-
den nicht unüblich, dass an der Spitze der Konzern-
struktur Personengesellschaften und andere perso-
nenbezogene Rechtsgebilde wie Trusts, Stiftungen 
oder über Aktionärsbindungsverträge verbundene 
Privatpersonen anzutreffen sind.

Dieser Aufsatz analysiert, wie solche Rechtsgebilde 
für Zwecke der schweizerischen und internationalen 
Ergänzungssteuern behandelt werden und welche 
Folgefragen sich daraus ergeben können. Die Ausfüh-
rungen bauen auf dem Referat «Pillar II-Unterstellung 
von personenbezogenen Unternehmen» anlässlich des 
St. Galler Seminars zur Besteuerung von personen-
bezogenen Unternehmen vom 17./18. Juni 2025 01 auf. 
Der vorliegende Aufsatz geht explizit nicht auf Rechts-
strukturen kollektiver Kapitalanlagen ein, die teilwei-
se analog zu Personengesellschaften und Trusts im 
Schweizer Steuerrecht transparent behandelt werden.

2. Grundsätze

2.1 Rechtsgrundlagen
	 Die gesetzliche Grundlage der schweizerischen 
und internationalen Ergänzungssteuer gemäss IIR 
befindet sich in der Verordnung über die Mindest-
besteuerung grosser Unternehmensgruppen vom 
22. Dezember 2023 (MindStV, SR 642.161). Gemäss 
Art. 2 Abs. 1 MindStV wird die schweizerische Ergän-
zungssteuer «sinngemäss» und die internationale Er-
gänzungssteuer «direkt» gemäss den OECD-Muster-
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vorschriften vom 14. Dezember 2021 (MR) erhoben. 
Nachfolgend wird daher auf die relevanten Stellen 
im OECD-Regelwerk verwiesen. Für wichtige Begrif-
fen wird in den Klammern jeweils auch der englische 
Fachbegriff angegeben, da die englische Original-
version der OECD-Mustervorschriften für die Ergän-
zungssteuern in der Schweiz verbindlich ist. 02 Wie 
nachfolgend diskutiert, sind die deutschen Fachbe-
griffe (gemäss der offiziellen, deutschen Übersetzung 
der OECD-Mustervorschriften) mitunter ungenau aus 
dem Englischen übersetzt worden.

2.2 Begriffe
	 Gemäss Art. 1.1.1 MR unterliegen den Ergänzungs-
steuern Geschäftseinheiten (Constituent Entity), die 
einer multinationalen Unternehmensgruppe (MNE 
Group) angehören. Die multinationale Unternehmens-
gruppe muss in mind. zwei der vier Geschäftsjahren, 
die dem untersuchten Geschäftsjahr unmittelbar vor-
angegangen sind, einen jährlichen Umsatzerlös 03 von 
mindestens EUR 750 Mio. erzielt haben.

Eine Geschäftseinheit ist gemäss Art. 1.3.1 MR definiert 
als eine Einheit (Entity), die einer Unternehmens-
gruppe (Group) angehört, sei es durch eine Kontroll-
beteiligung durch eine andere Einheit (passive Be-
herrschung) oder als oberste Muttergesellschaft der 
Unternehmensgruppe (aktive Beherrschung). Der Be-
griff «Einheit» ist in Art. 10.1.1 MR definiert als:

	• Rechtsperson (Legal Person) mit Ausnahme von 
natürlichen Personen oder

	• Rechtsgebilde (Arrangement), das einen eigenen 
Abschluss erstellt, wie bspw. eine Personengesell-
schaft (Partnership) oder ein Trust.

Abgesehen von dem Hinweis, dass der Bereich der 
öffentlichen Hand, der hoheitliche Aufgaben erfüllt, 
nicht als Einheit klassifizieren soll, macht die OECD im 
Kommentar zu den Mustervorschriften keine weiteren 
Ausführungen hierzu. Die Definition ist losgelöst von 
der Frage, ob und wie solche Gebilde gemäss unilate-
ralem Einkommens- bzw. Gewinnsteuerrecht behan-
delt/qualifiziert werden. 04

In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass der 
Terminus «Rechtsperson» (Legal Person) zu verste-
hen sei als eine Person, die über eine eigene Rechts-

persönlichkeit verfügt (mit Ausnahme von natürlichen 
Personen). 05 Nach Schweizer Leseart fallen darunter 
juristische Personen, d.h.

	• Körperschaften (Aktiengesellschaft 06 ,  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 07 ,  
Genossenschaft 08 , Verein 09 ,  
Kommandit-Aktiengesellschaft 10 , SICAV 11 ,  
öffentlich-rechtliche Körperschaft 12 ) und

	• Anstalten (Stiftung 13 , öffentlich-rechtliche 
Anstalt).

Mit «Rechtsgebilde» (Arrangement) sind im Umkehr-
schluss alle übrigen rechtlichen Konstrukte zu verste-
hen, die über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfü-
gen. 14 Bedingung ist allerdings, dass diese Konstrukte 
einen Abschluss erstellen. Das OECD-Regelwerk wie 
auch die Literatur äussern sich nicht dazu, was die for-
mellen und materiellen Anforderungen an einen sol-
chen Abschluss sind. Gemäss hier vertretener Ansicht 
ist aufgrund der Universalität des OECD-Regelwerks 
(globale Anwendung über alle Rechtssysteme hin-
weg) der Begriff sehr breit auszulegen, so dass bereits 
eine einfache «Milchbüchleinrechnung» als Abschluss 
genügt. Ungeklärt ist ebenfalls, ob die freiwillige Er-
stellung eines solchen Abschlusses (losgelöst von 
einer rechtlichen Verpflichtung) bereits genügt, dass 

02	 Hug Thomas, Globale Mindeststeuer Schweizer –  
in a nutshell, Zürich 2025, S. 9 (zit. Hug – in a nutshell).
03	 Zum Umsatzbegriff umfassend: Hug Thomas,  
Der Umsatzbegriff gemäss Mindestbesteuerungsverordnung, in zsis) 
1/2024, A3 (abrufbar unter: publ.zsis.ch/A3-2024).
04	 Bendlinger Valentin, Does Pillar 2 Qualify Transparent  
Entities and PEs as Residents Under Tax Treaties?, in:  
Tax Notes 19. Dezember 2024 (zit. Bendlinger, Tax Notes).
05	 Bendlinger Stefan/Bendlinger Valentin, § 2 (Z1 – Z5) 
MinBeStG N 2, in: Kofler/Land/Rust/Schuch/Spies/Staringer (Hrsg), 
Mindestbesteuerungsgesetz - Kommentar, Wien 2024  
(zit. Bendlinger/Bendlinger, § 2 (Z12 – Z14) MinBeStG N …).
06	 Art. 620 ff. OR.
07	 Art. 772 ff. OR.
08	 Art. 828 ff. OR
09	 Art. 60 ff. ZGB.
10	 Art. 764 ff. OR.
11	 Art. 36 ff. KAG.
12	 Bspw. Gebietskörperschaften wie Bund, Kantone und Gemeinden.
13	 Art. 80 ff. ZGB.
14	 Bendlinger/Bendlinger, § 2 (Z1 – Z5) MinBeStG N 2.
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das Rechtsgebilde zu einer Einheit wird. Oder ob sich 
ein Rechtsgebilde der Qualifikation entziehen kann, 
wenn es entgegen einer privatrechtlichen Verpflich-
tung zur Erstellung eines Abschlusses keinen solchen 
erstellt. Letzteres ist in Anlehnung an das Konzept der 
«Deemed Consolidation» 15 wohl abzulehnen. Als Bei-
spiele für solche Rechtsgebilde werden illustrativ Per-
sonengesellschaften oder Trusts genannt. Es ist un-
klar, ob eine solche Personengesellschaft, die keinen 
Abschluss erstellt und auch nicht dazu verpflichtet 
ist, als Rechtsgebilde qualifiziert. Bei einer wörtlichen 
Auslegung ist Art. 10.1.1 MR so zu interpretieren, dass 
die OECD-Mustervorschriften von der Fiktion ausge-
hen, dass Personengesellschaften und Trusts einen 
Abschluss erstellen. Folglich wäre es unerheblich, ob 
sie de facto einen Abschluss erstellen.

Aus der Perspektive des Schweizer Privatrechts quali-
fizieren als Rechtsgebilde ohne Rechtspersönlichkeit 
die einfache Gesellschaft 16 , Kollektivgesellschaft 17 , 
Kommanditgesellschaft 18 und Kommanditgesellschaft 
für kollektive Kapitalanlagen 19 . Aufgrund der explizi-
ten Aufzählung in Art. 10.1.1 MR gelten auch Trusts als 
Einheiten. Das Schweizer Privatrecht kennt den Trust 
nicht, anerkennt aber ausländische Trusts über das 
Übereinkommen über das auf Trusts anzuwenden-
de Recht und über ihre Anerkennung (kurz: «Haager 
Übereinkommen», SR 0.221.371) an.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
die Begriffe Einheit bzw. Geschäftseinheit rechtsform-
übergreifend zu verstehen und nicht bloss auf für 
Konzerne typische Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) 
beschränkt sind.

3. Personengesellschaften

3.1 Übersicht
	 Personengesellschaften als oberstes Rechtsge-
bilde einer multinationalen Unternehmensgruppe 
sind in der Schweiz eher selten (mit Ausnahme der 
Aktionärsbindungsverträge, die als einfache Gesell-
schaften qualifizieren; vgl. nachstehend Ziffer 4). Ge-
rade in Deutschland und Österreich sind indes solche 
Strukturen regelmässig anzutreffen. Zur Illustration 
des Regelwerks wird nachfolgend dennoch von einer 

Struktur ausgegangen, bei der mehrere Privatperso-
nen über eine Schweizer Kollektivgesellschaft eine 
multinationale Unternehmensgruppe halten.

FALLBEISPIEL 1
Personengesellschaft
A (Kanton Bern / Anteil 49 % / Steuerbelastung 
35 %), B (Monaco / Anteil 49 % / Steuerbelas-
tung 0 %) und C (Kanton Schwyz / Anteil 2 % / 
Steuerbelastung 12 %) halten via die Schweizer 
Kollektivgesellschaft ABC sämtliche Anteile 
an einer multinationalen Unternehmensgruppe 
(konsolidierter Umsatz > EUR 750 Mio.) 
Der massgebende Gewinn (GloBE Income) vor 
Korrekturen der Kollektivgesellschaft ist 1'000.

Personengesellschaften sind auch als Tochtergesell-
schaften in Konzernen anzutreffen. Im Rahmen dieses 
Aufsatzes wird aber primär auf Personengesellschaf-
ten eingegangen, die in der Beteiligungsstruktur des 
Konzerns an der Spitze sind.

3.2 Gewinn- und Einkommenssteuern
	 Im Recht der direkten Steuern der Schweiz werden 
Personengesellschaften gemäss Art. 49 Bundesge-
setz über die direkte Bundesssteuer (DBG, SR 642.11) 
transparent behandelt. Sie sind keine eigenständigen 
Steuersubjekte und der Gewinn und das Kapital der 
Personengesellschaften werden anteilig den Gesell-
schaftern zur Besteuerung mit der Einkommens- und 
Vermögenssteuer (natürliche Personen als Gesell-
schafter, Art. 10 Abs. 1 DBG) bzw. Gewinn- und Kapi-
talsteuer (juristische Personen als Gesellschafter) zu-
gewiesen.

Bei der Beurteilung, ob ausländische Rechtsgebilde 
als transparente Personengesellschaften oder als in-
transparente Kapitalgesellschaften zu behandeln sind, 
wird gemäss Art. 49 Abs. 3 DBG auf das Prinzip des 
innerstaatlichen (schweizerischen) Rechtsvergleichs 

12

13

14

15

9

10

11

15	 Hug – in a nutshell, 37.
16	 Art. 538 ff. OR.
17	 Art. 552 ff. OR.
18	 Art. 594 ff. OR.
19	 Art. 98 ff. KAG.
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abgestellt. Das ausländische Gebilde wird derjenigen 
Rechtsform des Schweizer Privatrechts gleichgestellt, 
der es «rechtlich oder tatsächlich am ähnlichsten»  
(Art. 49 Abs. 3 DBG) ist.

3.3 Ergänzungssteuern
3.3.1 Allgemein
	 Wie in den vorhergehenden Ausführungen aufge-
zeigt (Ziffer 2.2), qualifizieren Personengesellschaften 
als Einheiten. Sie werden in der Definition des Be-
griffs in Art. 10.1.1 MR explizit aufgezählt. Sie können 
durch eine andere Geschäftseinheit beherrscht wer-
den (passive Beherrschung) oder als oberste Mutter-
gesellschaften eine andere Geschäftseinheit beherr-
schen (aktive Beherrschung). Personengesellschaften 
werden dadurch zu Geschäftseinheiten gemäss Art. 1.3 
MR und unterliegen als eigenständige Subjekte im 
Grundsatz den Ergänzungssteuern. Hat eine Perso-
nengesellschaft ausschliesslich natürliche Personen 
als Gesellschafter, ist sie automatisch die oberste 
Muttergesellschaft. Natürliche Personen selbst sind 
nie Einheiten («other than a natural person») und kön-
nen folglich auch nie die oberste Muttergesellschaft 
eines Konzerns sein.

Im Gegensatz zu den Schweizer Gewinn- und Einkom-
menssteuern ist eine Personengesellschaft bei den 
Ergänzungssteuern folglich im Grundsatz eine (Ge-
schäfts-)Einheit und damit ein eigenständiges Steuer-
subjekt. 20

FALLBEISPIEL 1 
Personengesellschaft – Fortsetzung
Die ABC Kollektivgesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz unterliegt gemäss Art. 8 MindStV der 
schweizerischen Ergänzungssteuer. A, B  
und C unterliegen als natürliche Personen nicht  
der Ergänzungssteuer. Da die ABC Kollektiv- 
gesellschaft die oberste Muttergesellschaft  
der multinationalen Unternehmensgruppe ist, 
unterliegt sie – vorbehaltlich zu niedrig 
besteuerter direkter und indirekter Tochter- 
gesellschaften – gemäss Art. 10 MindStV ferner 
der internationalen Ergänzungssteuer 
gemäss IIR.

3.3.2 Klassifizierung
	 Als nächstes muss die Personengesellschaft klassi-
fiziert werden. Art. 10.2 MR unterscheidet verschiede-
ne Arten von Personengesellschaften, was einen Ein-
fluss auf die Allokation des massgebenden Gewinns 
oder Verlusts (GloBE Income or Loss, vgl. nachstehend 
Ziffer 3.3.3) und die massgebenden Steuern (Cove-
red Taxes, Ziffer 3.3.4) haben kann. 21 Die Regelung in 
Art. 10.2 MR bezieht sich nicht bloss auf Personenge-
sellschaften, sondern auf alle Formen von Rechtsge-
bilden, die im nationalen Steuerrecht steuerlich trans-
parent behandelt werden (bspw. gewisse Formen von 
Trusts, vgl. nachstehend Ziffer 5). Zur Illustration der 
Vorschriften und verwendeten Begriffe in Art. 10.2 MR 
wird auf das Flussdiagramm (Abbildung 1) und die Ta-
belle (Abbildung 2) verwiesen.

Während das Schweizer Steuerrecht dem Prinzip des 
innerstaatlichen Rechtsvergleichs folgt (Prüfung, wel-
cher Schweizer Rechtsform ein ausländisches Gebilde 
am ähnlichsten ist; vgl. vorstehend Ziffer 2.2), basiert 
Art. 10.2 MR auf dem Prinzip des dualen (bzw. trialen) 
Rechtsvergleichs. Die Kategorisierung der Personen-
gesellschaft hängt von der unilateralen steuerlichen 
Qualifikation im Staat der Gesellschafter und der Ge-
sellschaft ab.

3.3.2.1 Schritt 1: Ansässigkeit (Dritt-)Staat
	 Zunächst ist gemäss Art. 10.2.1 MR zu prüfen, ob 
die Personengesellschaft in einem (Dritt-)Staat steu-
erlich ansässig ist, d.h. unbeschränkt steuerpflichtig 
ist, und auch effektiv einer Besteuerung unterliegt. 
Falls ja, qualifiziert die Personengesellschaft als nor-
male Geschäftseinheit. Dies kann beispielweise dann 
erfüllt sein, wenn die Personengesellschaft zwar in 
einem Land gegründet wurde, den Ort der tatsächli-
chen Geschäftsleitung jedoch in einem anderen Staat 
hat und dort intransparent als eigenständiges Steuer-
subjekt behandelt wird. 22 Ein Anwendungsfall ist eine 
US-amerikanische LLC, die gemäss amerikanischem 

20	 Bendlinger/Bendlinger, § 2 (Z12 - Z14) MinBeStG N 50;  
Bendlinger, Tax Notes.
21	 Bendlinger/Bendlinger, § 2 (Z12 - Z14) MinBeStG N 50.
22	 Kommentar OECD-Mustervorschriften (3. Auflage),  
Art. 10 N 152 (zit. Kommentar Art. … N …).
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Steuerrecht transparent behandelt wird («disregar-
ded»), in der Schweiz jedoch aufgrund des Orts der 
tatsächlichen Geschäftsleitung unbeschränkt steuer-
pflichtig ist und damit den Gewinn- und Kapitalsteu-
ern von Bund, Kanton und Gemeinde unterliegt.

Sie muss ferner in diesem Staat auch einer massge-
benden Steuer (Covered Tax) unterliegen. Eine blosse 
Mehrwertsteuerpflicht in einem anderen Staat genügt 
gemäss hier vertretener Ansicht nicht, da laut Art. 4.2 
MR eine Mehrwertsteuer keine massgebende Steuer ist.

3.3.2.2 Schritt 2: Transparenz Gründungsstaat 
Gesellschaft (Art. 10.2.1 MR)
	 Falls im Schritt 1 die Gesellschaft nicht in einem 
(Dritt-)Staat steuerlich ansässig ist, muss sodann 
gemäss Art. 10.2.1 MR geprüft werden, ob die Perso-
nengesellschaft in ihrem Gründungsstaat aufgrund 
des innerstaatlichen Steuerrechts in Bezug auf ihre 
Gewinne und Verluste steuerlich transparent behan-
delt wird. Falls ja, qualifiziert die Personengesellschaft 
grundsätzlich als transparente Gesellschaft (Flow-
through Entity).

Wie zu prüfen ist, ob eine Personengesellschaft trans-
parent behandelt wird, ist in Art. 10.2.2 MR geregelt. 23 
Die Vorschrift ist deckungsgleich mit Art. 10 Abs. 1 
DBG. Der Kommentar zu den OECD-Mustervorschrif-
ten weist indes darauf hin, dass in Konstellationen, in 
denen eine Personengesellschaft in einem Staat ohne 
Steuersystem gegründet wurde (typischerweise ein 
Offshore-Staat), nicht darauf geschlossen werden 
kann, dass sie in diesem Staat steuerlich transparent 
behandelt wird. 24 Hierzu sind die Sondervorschriften 
in Art. 10.2.4 MR zu beachten. Wenn gewisse Kriterien 
erfüllt sind, ist die Personengesellschaft im Grün-
dungsstaat fiktiv steuerlich transparent. 25

Die deutsche Version der OECD-Mustervorschrif-
ten übersetzt den Begriff «Flow-through Entity» mit 
«transparente Gesellschaft». Da der englische Begriff 
«Entity» sonst durchwegs mit «Einheit» übersetzt wird, 
müsste die korrekte deutsche Übersetzung «transpa-
rente Einheit» (und nicht «Gesellschaft») lauten. Nach-
folgend wird der in den deutschen OECD-Mustervor-
schriften verwendete Begriff benutzt.

3.3.2.3 Schritt 3a: Transparenz Belegenheitsstaat 
Gesellschafter (Art. 10.2.1 MR)
	 Falls im Schritt 2 die Gesellschaft im Gründungs-
staat in Bezug auf ihre Gewinne und Verluste steuer-
lich transparent behandelt wird, ist sodann gemäss 
Art. 10.2.1 MR zu prüfen, ob die Personengesellschaft 
auch im Belegenheitsstaat ihrer Gesellschafter auf-
grund des innerstaatlichen Rechts in Bezug auf die 
Gewinne und Verluste steuerlich transparent behan-
delt wird.

Falls ja, qualifiziert die Personalgesellschaft gemäss 
Art. 10.2.1(a) MR als volltransparente Gesellschaft (Tax 
Transparent Entity; korrektere deutsche Übersetzung: 
«volltransparente Einheit»). Falls nein, qualifiziert sie 
gemäss Art. 10.2.1(b) MR als umgekehrt hybride oder 
auch halbtransparente Gesellschaft (Reverse Hybrid 
Entity; korrekte deutsche Übersetzung: «umgekehrt 
hybride oder halbtransparente Einheit»).

Sind die Gesellschafter in verschiedenen Staaten be-
legen, muss die Prüfung pro Gesellschafter durchge-
führt werden. Dies kann dazu führen, dass dieselbe 
Personengesellschaft einmal als volltransparent und 
einmal als halbtransparent qualifiziert. 26

3.3.2.4 Schritt 3b: Transparenz Belegenheitsstaat 
Gesellschafter (Art. 10.2.5 MR)
	 Falls im Schritt 2 die Gesellschaft in ihrem Grün-
dungsstaat ein eigenständiges Steuersubjekt und 
damit steuerlich intransparent behandelt wird, muss 
gemäss Art. 10.2.5 MR weiter geprüft werden, ob die 
Personengesellschaft im Belegenheitsstaat ihrer Ge-
sellschafter in Bezug auf die Gewinne und Verluste 
steuerlich transparent behandelt wird. Falls nein, han-
delt es sich um eine normale Geschäftseinheit. Falls ja, 
qualifiziert sie als hybride Gesellschaft (Hybrid Entity; 
korrekte deutsche Übersetzung: «hybride Einheit»).

23	 Detaillierte Ausführungen: Kommentar Art. 10 N 161.
24	 Kommentar Art. 10 N 165.
25	 Detaillierte Ausführungen: Kommentar Art. 10 N 165 ff.
26	 Kommentar Art. 10 N 159.
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FALLBEISPIEL 1
Personengesellschaft – Fortsetzung
Die ABC Kollektivgesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz ist in keinem anderen Staat ansässig 
und unterliegt folglich auch keiner mass- 
gebenden Steuer. In der Schweiz wird sie ge-
stützt auf Art. 10 Abs. 1 DBG steuerlich transpa-
rent behandelt. Die Gesellschafter A und C  
mit Wohnsitz in der Schweiz versteuern die an-
teiligen Gewinne und Vermögenswerte der ABC 
Kollektivgesellschaft transparent bei der Ein-
kommenssteuer. B unterliegt im Wohnsitzstaat 
Monaco keiner Besteuerung. Aufgrund von 
Art. 10.2.4 MR ist jedoch in Monaco von einer 
fiktiven transparenten Besteuerung auszuge-
hen. Die ABC Kollektivgesellschaft qualifiziert 
für sämtliche Gesellschafter als volltrans- 
parente Gesellschaft (Tax Transparent Entity).

Abhängig von der Klassifizierung der Personengesell-
schaft sind sodann die Vorschriften zur Allokation des 
massgebenden Gewinns oder Verlusts (GloBE Income 
or Loss, vgl. nachstehend Ziffer 3.3.3) und der mass-
gebenden Steuern (Covered Taxes, vgl. nachstehend 
Ziffer 3.3.4) zu beachten.

3.3.3 Allokation massgebender Gewinn 
oder Verlust (GloBE Income or Loss)
	 Die Allokation des massgebenden Gewinns oder 
Verlusts (GloBE Income or Loss) ist in Art. 3.5 MR 
geregelt. Ausgangspunkt ist eine transparente Ge-
sellschaft, d.h. eine Einheit, die im Gründungsstaat 
unilateral transparent behandelt wird. Der Begriff 
«transparente Gesellschaft» umfasst sowohl volltrans-
parente als auch umgekehrt hybride Gesellschaften 
(vgl. vorstehend Ziffer 3.3.2 und Abbildung 2). Art. 3.5 
MR adressiert jedoch nicht hybride Gesellschaften, d.h. 
Personengesellschaften, die nur im Belegenheitsstaat 
ihrer Gesellschafter transparent behandelt werden.

Die Klassifizierung einer Personengesellschaft muss 
für jeden einzelnen Gesellschafter einzeln vorgenom-
men werden, weshalb dieselbe Gesellschaft unter-
schiedliche Klassifizierungen haben kann. Art. 3.5.2 MR 
verlangt deshalb auch, dass die nachfolgenden Allo-
kationsvorschriften auch für jeden einzelnen Gesell-
schafter angewendet werden.

Abb. 1 – Flussdiagramm Art. 10.2 MR

Abb. 2 – Fachbegriffe Art. 10.2 MR
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Zur Illustration der Vorschriften in Art. 3.5 MR wird auf 
das Flussdiagramm (vgl. nachstehend Abbildung 3) 
verwiesen.

3.3.3.1 Schritt 1: Betriebsstätte (Art. 3.5.1(a) MR)
	 Gemäss Art. 3.5.1(a) MR ist zunächst zu prüfen, 
ob die transparente Gesellschaft (als eigenes Steuer-
subjekt bei den Ergänzungssteuern) in einem ande-
ren Staat eine Betriebsstätte hat. Die OECD-Muster-
vorschriften enthalten im Gegensatz zum Schweizer 
Gewinnsteuerrecht keine eigenständige Betriebs-
stättendefinition (Art. 51 Abs. 2 DBG). Sie verweisen 
demgegenüber gemäss Art. 10.1.1 MR – abhängig von 
Szenarien – auf die Definition im anwendbaren DBA 
(«Treaty PE»), im unilateralen Recht des anderen Staa-
tes («Domestic PE») oder in Art. 7 OECD-Musterab-
kommen («Virtual Treaty PE») 27 .

Falls ja, ist vorab dieser Betriebsstätte gemäss Art. 3.4 
MR der massgebende Gewinn oder Verlust zuzuwei-
sen. Die Methodik hängt vom Betriebsstättenszena-
rio ab, erfolgt aber in aller Regel nach einer direkten, 
objektmässigen Methode bzw. dem Authorized OECD 
Approach (AOA).

Gerade Personengesellschaften, die in einer Konzern-
struktur an der Spitze anzutreffen sind, sind meist nur 
vermögensverwaltender Natur (nicht kaufmännischer 
Natur 28 ). Sie qualifizieren somit nicht als Betriebs-
stätte für Ergänzungssteuerzwecke.

3.3.3.2 Schritt 2: Gesellschafter, die nicht 
zur multinationalen Unternehmensgruppe gehören 
(Art. 3.5.3 MR)
	 Im nächsten Schritt muss geprüft werden, ob die 
transparente Gesellschaft auch Gesellschafter hat, die 
nicht Mitglieder der multinationalen Unternehmens-
gruppe sind. Von diesem Prüfschritt ausgenommen 
sind transparente Gesellschaften, die die oberste Mut-
tergesellschaft der multinationalen Unternehmens-
gruppe sind. In einem solchen Sachverhalt hat die 
transparente Gesellschaft definitionsgemäss nur Ge-
sellschafter, die nicht Mitglieder der Unternehmens-
gruppe sind; andernfalls wäre sie nicht die oberste 
Muttergesellschaft.

Hat die Gesellschaft Gesellschafter, die nicht Mitglied 
der multinationalen Unternehmensgruppe sind, ist 
gemäss Art. 3.5.3 MR der massgebende Gewinn oder 
Verlust der Gesellschaft um den Anteil dieser Gesell-
schafter zu kürzen.

3.3.3.3 Schritt 3a: Volltransparente Gesellschaft 
(nicht oberste Muttergesellschaft, Art. 3.5.1(b) MR)
	 Handelt es sich um eine volltransparente Gesell-
schaft (Tax Transparent Entity), die nicht oberste 
Muttergesellschaft ist (d.h. Beherrschung durch eine 
oder mehrere andere Geschäftseinheiten), wird der 
massgebende Gewinn oder Verlust (nach Vorabzu-
weisung zu einer allfälligen Betriebsstätte, Art. 3.5.1(a) 
MR, Ziffer 3.3.3.1) gemäss Art. 3.5.1(b) MR anteilig den 
einzelnen Gesellschaftern zugerechnet. Es versteht 
sich von selbst, dass wenn einer der Gesellschafter 
keine Geschäftseinheit ist (bspw. natürliche Person), 
deren Anteil nicht einer allfälligen Ergänzungssteuer 
unterliegt und – mangels Zugehörigkeit zur Unter-
nehmensgruppe – «ins Leere» fällt. 29

3.3.3.4 Schritt 3b: Volltransparente Gesellschaft 
(oberste Muttergesellschaft) und umgekehrt hybride 
Gesellschaft (Art. 3.5.1(c) MR)
	 Handelt es sich um eine volltransparente Gesell-
schaft, die gleichzeitig oberste Muttergesellschaft 
ist oder um eine umgekehrt hybride Gesellschaft, so 
wird der massgebende Gewinn oder Verlust gemäss 
Art. 3.5.1(c) MR der Personengesellschaft selbst zuge-
wiesen.

FALLBEISPIEL 1
Personengesellschaft – Fortsetzung
Die ABC Kollektivgesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz dient lediglich dem Halten und  
Verwalten von der Beteiligung an einer multi-
nationalen Unternehmensgruppe (Vermögens-
verwaltung) und vermittelt daher keine Be-
triebstätte der ausländischen Gesellschafter 
in der Schweiz. Sie ist eine volltransparente 

27	 Hug – in a nutshell, 59 ff.  
28	 In Deutschland wir regelmässig von einer gewerblichen 
Personengesellschaft gesprochen.
29	 Kommentar Art. 3 N 206.
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Gesellschaft und gleichzeitig oberste Mutterge-
sellschaft. Gemäss Art. 3.5.1(c) MR ist daher der 
gesamte massgebende Gewinn der Kollektivge-
sellschaft zuzurechnen.

3.3.3.5 Schritt 4: Sondervorschrift volltransparente 
Gesellschaft als oberste Muttergesellschaft 
(Art. 7.1 MR)
	 Gemäss Art. 3.5.1(c) MR ist bei einer volltranspa-
renten Gesellschaft, die gleichzeitig oberste Mutter-
gesellschaft ist, der massgebende Gewinn oder Ver-
lust grundsätzlich der Gesellschaft und nicht anteilig 
den Gesellschaftern zuzurechnen. Diese Allokations-
vorschrift kann indes zu einer faktischen Doppelbe-
steuerung führen. Einerseits würde der massgebende 
Gewinn auf Stufe der Personengesellschaft potenziell 
einer Ergänzungssteuer unterworfen und anderer-
seits würde der Gewinn aufgrund der transparenten 
Besteuerung im Belegenheitsstaat des Gesellschaf-
ters ebenfalls besteuert, sei es mit einer Einkommens- 
oder Gewinnsteuer.

Um dieser drohenden Doppelbesteuerung entgegen-
zutreten, enthalten die OECD-Mustervorschriften in 
Art. 7.1 MR eine Korrekturvorschrift. Wenn eine der drei 
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt ist, wird der 
massgebende Gewinn oder Verlust anteilig im Um-
fang des Gesellschafteranteils gekürzt (vereinfacht, 
ohne Spezialfälle):

	• Mindestbesteuerung Gesellschafter (Art. 7.1.1(a) 
MR): Der anteilige Gewinn unterliegt beim 
Gesellschafter innert 12 Monaten nach Ende des 
Geschäftsjahres einem nominalen Steuersatz 
von mind. 15 %. Gemäss ergänzenden Ausfüh-
rungen im Kommentar ist nicht notwendig, dass 
auf dem Gewinn innert 12 Monaten effektiv eine 
Steuer bezahlt wird. Es genügt, wenn der Gewinn 
im steuerbaren Einkommen oder Gewinn des 
Gesellschafters enthalten ist. 30 Zur Frage, wie der 
«nominale Steuersatz» ermittelt wird, schweigen 
die OECD-Mustervorschriften. Gerade aus 
einer Schweizer Perspektive könnte es relevant 
sein, ob Sozialversicherungsabgaben (selbstän-
dige Erwerbstätigkeit durch Anteil an kauf- 
männischer Personengesellschaft) berücksichtigt 
werden oder nicht.

	• De Minimis-Gesellschafter natürliche Person 
(Art. 7.1.1(b) MR): Der Gesellschafter ist eine natür-
liche Person, im gleichen Staat ansässig wie die 
Personengesellschaft belegen ist und deren Betei-
ligungsquote beträgt 5 % oder weniger.

	• De Minimis-Gesellschafter freigestellte Einheit 31 
(Art. 7.1.1(c) MR): Die Gesellschafterin ist eine 
Organisation ohne Erwerbszeck 32 (Art. 1.5.1(c) 
i.V.m. 10.1.1 MR) oder ein Pensionsfonds 33 
(Art. 1.5.1(d) i.V.m. 10.1.1 MR), im gleichen Staat 
ansässig wie die Personengesellschaft belegen 
ist und die Beteiligungsquote beträgt 5 % oder 
weniger.

FALLBEISPIEL 1 
Personengesellschaft – Fortsetzung
Der Gesellschafter A unterliegt einer Steuer-
belastung von 35 %, weshalb der massgebende 
Gewinn in seinem Anteil (49 %) gekürzt wird.  
Der Gesellschafter B unterliegt einer Steuerbe-
lastung von 0 %, weshalb in seinem Anteil  
keine Kürzung erfolgen kann. Der Gesellschafter 
C ist eine natürliche Person, in der Schweiz  
ansässig und seine Quote von 2 % liegt unter 
der De Minimis-Grenze von 5 %. Sein Anteil (2 %) 
kann ebenfalls berücksichtigt werden. Der mass-
gebende Gewinn der Kollektivgesellschaft ABC 
beträgt somit 1'000 × (100 % - 49 % - 2 %) = 490.

[Siehe Abb. 3: Flussdiagramm Art. 3.5 MR, S. 30]

3.3.4 Allokation massgebende Steuern 
(Covered Taxes)
	 Die Vorschriften zur Allokation der massgeben-
den Steuern sind bedeutend schlanker und orientie-
ren sich am «Covered Taxes follows GloBE Income or 
Loss»-Prinzip. Sie finden sich in Art. 4.3 MR.

30	 Kommentar Art. 7 N 9.
31	 Thomas Hug, Steuerbefreite juristische Personen  
bei den Gewinn- und Ergänzungssteuern in der Schweiz –  
Ein Rechtsvergleich, in zsis) 1/2025, A3 (abrufbar  
unter: publ.zsis.ch/A3-2025).
32	 Detaillierte Ausführungen: Hug – in a nutshell, 54 f.
33	 Detaillierte Ausführungen: Hug – in a nutshell, 55 f.
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3.3.4.1 Betriebsstätte (Art. 4.3.2(a) MR)
	 Hat eine volltransparente Gesellschaft (als eigenes 
Steuersubjekt bei den Ergänzungssteuern) in einem 
anderen Staat 34 eine Betriebsstätte, sind die massge-
benden Steuern, die auf dem der Betriebsstätte zu-
zurechnenden massgebenden Gewinn oder Verlust 35 
erhoben werden, gemäss Art. 4.3.2(a) MR vorab auch 
der Betriebsstätte zuzurechnen.

3.3.4.2 Volltransparente Gesellschaft 
(nicht oberste Muttergesellschaft, Art. 4.3.2(b) MR)
	 Falls im Einzelabschluss oder Reporting Package 
der Personengesellschaft massgebende Steuern ent-
halten sein sollten, werden diese gemäss Art. 4.3.2(b) 
MR anteilig den Gesellschaftern zugerechnet. Handelt 

es sich beim Gesellschafter selbst um eine gruppenzu-
gehörige Geschäftseinheit, kann diese die Steuern als 
massgebende Steuer geltend machen. Handelt es sich 
beim Gesellschafter jedoch um eine natürliche Per-
son, fallen diese Steuern für Zwecke der Ergänzungs-
steuern «ins Leere». Volltransparente Gesellschaften 
unterliegen im Grundsatz in ihrem Gründungsstaat 
keinen Körperschaftssteuern und sollten daher im 
Einzelabschluss oder Reporting Package auch keine 
Steuern enthalten. 36 Es gibt jedoch länderspezifische 
Ausnahmen wie Deutschland, wo eine gewerblich täti-
ge Personengesellschaft bei den Gewerbesteuern ein 
eigenständiges Steuersubjekt ist.

3.3.4.3 Volltransparente Gesellschaft 
(oberste Muttergesellschaft)
	 Falls die volltransparente Gesellschaft auch die 
oberste Muttergesellschaft ist und in ihrem Einzelab-
schluss oder Reporting Package massgebende Steu-
ern enthalten sind, können diese nur insoweit bei der 
Personengesellschaft geltend gemacht werden, als 
dass der Gewinn aufgrund der Sondervorschrift in 
Art. 7.1.1 MR nicht gekürzt wird (Ziffer 3.3.3.5). Andern-
falls sind die Steuern ebenfalls anteilig zu kürzen.

3.3.4.4 Hybride Gesellschaft (Art. 4.3.2(d) MR)
	 Falls im Einzelabschluss oder Reporting Package 
der Gesellschafter, die auch gruppenzugehörige Ge-
schäftseinheiten sind, massgebende Steuern enthal-
ten sind, werden diese gemäss Art. 4.3.2(d) MR der 
Personengesellschaft zugerechnet.

3.3.4.5 Umgekehrt hybride Gesellschaft
	 Im Fall einer umgekehrt hybriden Gesellschaft 
bleiben Gewinn und Steuern bei dieser Gesellschaft, 
weshalb es im Grundsatz keiner Umverteilung der er-
fassten Steuern bedarf. 37

34	 Für Zwecke der Ergänzungssteuer liegen Betriebsstätten nur 
dann vor, wenn sie in einem anderen Staat liegen. Eine Betriebsstätte 
in einem anderen Kanton ist irrelevant.
35	 Latentes Steuerguthaben auf Verlustvorträgen (Art. 4.4.1(c)  
bzw. (e) MR).
36	  Kommentar Art. 4 N 55.
37	 Kommentar, Art. 4 N 57.

Abb. 3 – Flussdiagramm Art. 3.5 MR
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Umgekehrt hybride Gesellschaften zeichnen sich da-
durch aus, dass sie im Staat ihrer Gründung trans-
parent behandelt werden und daher keine «eigenen» 
massgebenden Steuern haben (mit länderspezifischen 
Ausnahmen, Ziffer 3.3.4.2). Dies würde im Ergebnis 
dazu führen, dass solche Gesellschaften regelmässig 
einen effektiven GloBE-Steuersatz von 0 % hätten und 
daher einer Ergänzungssteuer unterliegen würden. 
Die OECD hat diese Schwachstelle in den OECD-Mus-
tervorschriften identifiziert und erlaubt gemäss den 
administrativen Leitlinien vom Juni 2024, dass mass-
gebende Steuern, die durch die Gesellschafter auf 
Gewinne geschuldet sind und für Zwecke der Ergän-
zungssteuern der umgekehrt hybriden Gesellschaft 
zugewiesen werden (vgl. vorstehend Ziffer 3.3.3.4), als 
massgebende Steuern bei der Gesellschaft berück-
sichtigt werden dürfen («Push-down of Taxes from a 
Constituent Entity-owner» 38 ). Diese Vorschrift wurde 
zwischenzeitlich in den Kommentar zu den OECD-
Mustervorschriften überführt 39 und finden auch in 
der Schweiz über Art. 2 Abs. 3 MindStV dynamisch 40 
Anwendung.

3.3.5 Weitere Aspekte
3.3.5.1 Temporärer CbCR Safe Harbour
	 Zwecks administrativer Entlastung der Steuer-
pflichtigen und -behörden haben die OECD für die 
Geschäftsjahre 2024 – 2026 einen temporären Safe 
Harbour («CbCR Safe Harbour») auf Basis eines quali-
fizierenden länderbezogenen Berichts («CbCR») ein-
geführt. Wenn einer von drei Tests erfüllt ist, muss die 
betroffene Geschäftseinheit im jeweiligen Staat keine 
Ergänzungssteuern zahlen und kann von teilweise 
vereinfachten Deklarationsvorschriften profitieren. 41

Personengesellschaften sind zunächst nur insoweit 
im CbCR aufzunehmen, als dass sie im konsolidierten 
Konzernabschluss enthalten sind bzw. enthalten sein 
sollten. 42 Soweit die Personengesellschaft in keinem 
Staat ansässig ist (keine unbeschränkte Steuerpflicht) 
– was regelmässig der Fall ist –, ist sie im CbCR nicht 
einem spezifischen Land zu-, sondern als «staaten-
los» auszuweisen. Dieser Ausweis als staatenlos ist 
deshalb von Relevanz, als dass gemäss OECD-Regel-
werk Geschäftseinheiten, die nicht einem spezifischen 
Staat zugewiesen werden, vom CbCR Safe Harbour 
ausgeschlossen sind. 43 In anderen Worten: Personen-

gesellschaften, die nicht gewerblich tätig sind, sind 
mehrheitlich vom CbCR Safe Harbour ausgeschlossen.

3.3.5.2 Staatenlosigkeit
	 Transparente Gesellschaften (Flow-through Enti-
ty), d.h. Gesellschaften, die im Gründungsstaat trans-
parent behandelt werden, sind gemäss Art. 10.3.2 MR 
grundsätzlich als staatenlos (lit. b) zu behandeln. Es 
sei denn, es handelt sich um die oberste Muttergesell-
schaft 44 (lit. a). Im letztgenannten Fall ist die Gesell-
schaft als dem Gründungsstaat zuzuordnen.

Wird die Gesellschaft auch im Staat ihrer Gesellschaf-
ter transparent behandelt (Tax Transparent Entity), 
ist diese Regelung grundsätzlich unproblematisch. 
Der massgebende Gewinn oder Verlust sowie die 
massgebenden Steuern werden den Gesellschaftern 
zugerechnet, weshalb auf Stufe der Gesellschaft keine 
negativen Steuerfolgen eintreten werden (mutmass-
lich «Nuller-Deklaration»). Wird sie indes im Gesell-
schafterstaat intransparent behandelt (Reverse Hyb-
rid Entity), werden die massgebenden Gewinne oder 
Verluste (vgl. vorstehend Ziffer 3.3.3.4) und Steuern 
(vgl. vorstehend Ziffer 3.3.4.5) jedoch der Gesellschaft 
zugerechnet. Aufgrund der Staatenlosigkeit müssen 
der effektive GloBE-Steuersatz und allfällige Ergän-
zungssteuern gemäss Art. 5.1.1 MR separat ermittelt 
werden (keine aggregierte Ermittlung mit anderen 
staatenlosen Geschäftseinheiten; kein «Jurisdictional 
Blending»).

38	 Kommentar, Art. 4 N 62.
39	 Kommentar, Art. 4 N 59.
40	 Hug – in a nutshell, 22 ff.
41	 Detaillierte Ausführungen: Hug Thomas/Angehrn Manuel,  
The Qualified Country-by-Country Report, in: ExpertFOCUS 2024, 
S. 407 ff.
42	 OECD/G20, Guidance on the Implementation of 
Country-by-Country Reporting (Update Version May 2024), S. 17.
43	 OECD/G20, Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base 
Erosion Rules (Pillar Two), S. 14.
44	 Die gesetzliche Regelung enthält noch einen weiteren, hier  
nicht relevanten Spezialfall: Die Personengesellschaft ist eine 
zwischengeschaltete Muttergesellschaft, die der Ergänzungssteuer 
nach der IIR unterliegt.
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4. Aktionärsbindungsverträge

In der Schweiz ist es nicht unüblich, dass bei Familien-
unternehmen zwischen den Aktionären ein Aktionärs-
bindungsvertrag abgeschlossen wird. Der rechtliche 
Charakter dieses Vertrags ist in der Schweiz nicht 
abschliessend geklärt. Eine Qualifikation als einfa-
che Gesellschaft (Art. 530 ff. OR) wird in der Literatur 
jedoch überwiegend bejaht. 45 Daraus ergibt sich die 
Frage, ob dadurch nicht eine Einheit gemäss Art. 1.3.1 
MR vorliegen könnte (vgl. vorstehend Ziffer 2.2), wo-
durch das Rechtskonstrukt des Aktionärsbindungs-
vertrags der Ergänzungssteuer unterliegen könnte. 
Der Begriff «Einheit» ist sehr umfassend definiert und 
erfasst alle Formen von Personengesellschaften, wozu 
auch gemäss hier vertretener Ansicht die einfache Ge-
sellschaft zählt (vgl. vorstehend Ziffer 3.1). Soweit im 
Zusammenhang mit diesem Aktionärsbindungsver-
trag auch ein Abschluss erstellt wird (bspw. in der 
Form einer einfachen «Milchbüchleinrechnung»), ist 
die Frage wohl eher zu bejahen.

FALLBEISPIEL 2: 
Aktionärsbindungsvertrag
A, B und C (alle Wohnsitz Schweiz) halten 
sämtliche Aktien an der ABC Holding Ltd. 
(Grossbritannien), der Obergesellschaft eines 
internationalen Konzerns (konsolidierter 
Umsatz > EUR 750 Mio.). Der Konzern hat eine 
Offshore-Tochtergesellschaft (Steuersatz 0 %). 
Die drei Aktionäre schliessen untereinander 
einen Aktionärsbindungsvertrag nach 
Schweizer Recht. führt der Charakter des Aktio-
närsbindungsvertrag als einfache Gesellschaft 
zu einer Qualifikation als Einheit (Art. 10.1.1 MR), 
wäre er die oberste Muttergesellschaft 
des Konzerns (Art. 1.4 MR). Dadurch erhält 
die Schweiz gemäss Art. 1 MindStV (und nicht 
Grossbritannien) die Kompetenz zur 
Erhebung der internationalen Ergänzungs- 
steuer nach der IIR auf dem Gewinn der Off-
shore-Gesellschaft.

5. Trusts

5.1 Übersicht
	 Im angelsächsischen Rechtsraum (Grossbritan-
nien, USA, Australien, Kanada, Südafrika, Neuseeland) 
sind Trusts ein häufig verwendetes, flexibles Rechts-
instrument, beispielweise für die private Vermögens-
verwaltung, Nachlassplanung oder den Schutz des 
Vermögens von Dritten. Auch wenn das Schweizer 
Privatrecht dieses Rechtsinstrument nicht kennt, wer-
den ausländische Trusts über das Übereinkommen 
über das auf Trusts anzuwendende Recht und über 
ihre Anerkennung (SR 0.221.371) in der Schweiz an-
erkannt. Im Ausland werden Trusts teilweise auch 
als Rechtsinstrument für Pensionskassen verwendet. 
Nachfolgend wird nur auf Trusts eingegangen, die 
rechtlich an der Spitze einer Konzernstruktur stehen 
(vgl. Abbildung 4).

45	 Mit umfassender Analyse der Literatur: 
Forstmoser Peter/Küchler Marcel, Akionärsbindungsverträge 
Zürich 2015, § 3 N 145 ff.

TRUST

Settlor Trustee Beneficiaries

Holdinggesellschaft

Konsolidierter Umsatz > EUR 750 Mio.

Tochtergesellschaften (In- und Ausland)

Abb. 4: Grundstruktur Konzern mit Trust
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Ein Trust ist eine rechtliche Vereinbarung, bei der eine 
Person (Settlor) Vermögenswerte an eine andere Per-
son oder Organisation (Trustee) überträgt, die diese 
Vermögenswerte für die Begünstigten (Beneficiaries) 
verwaltet. Der Trust wird durch eine Trusturkunde 
(Trust Deed) geregelt, die die Bedingungen und Re-
geln für die Verwaltung und Verteilung der Vermö-
genswerte festlegt.

5.2 Gewinn- und Einkommenssteuern
	 Im Schweizer Gewinn- und Einkommenssteuer-
recht gibt es keine expliziten Rechtsvorschriften zu 
Trusts. Ausgehend von den allgemeinen Vorschriften 
und Grundsätzen des Steuerrechts haben die Schwei-
zerische Steuerkonferenz (SSK) und die Eidgenössi-
sche Steuerverwaltung (ESTV) das Kreisschreiben 
20 («Besteuerung von Trusts») 46 erlassen, in dem 
die steuerliche Behandlung verschiedener Arten von 
Trusts geregelt ist.

Aufgrund der fehlenden Rechtspersönlichkeit des 
Trusts als vertragsähnliches Rechtskonstrukt ist er 
im Schweizer Steuerrecht kein eigenes Steuersubjekt 
und wird daher transparent behandelt. Die Besteue-
rung folgt einer «Substance-over-Form»-Betrachtung 
mit unterschiedlichen Folgen je nach Klassifizierung 
des Trusts.

Kann der Trust jederzeit widerrufen werden bzw. hat 
sich der Settlor seines Vermögens nicht gänzlich ent-
äussert (Revocable Trust), werden das Vermögen und 
die Erträge daraus aufgrund der bestehenden Verfü-
gungsmacht weiterhin dem Settlor zugerechnet. Die 
Beneficiaries werden erst beim späteren Vermögens-
zufluss mittels der kantonalen Schenkungssteuer be-
steuert. 47

Gibt der Settlor indes sein Verfügungsmacht vollstän-
dig auf (Irrevocable Trust), und haben die Beneficia-
ries einen klagbaren Vermögensanspruch, werden das 
Vermögen und die Erträge im Grundsatz den Benefi-
ciaries zugerechnet (Irrevocable Fixed Interest Trust). 
Die Besteuerung des Vermögenszuflusses erfolgt 
mittels der kantonalen Schenkungssteuer unmittelbar 
mit der Errichtung. 48 Voraussetzung hierbei ist, dass 
der Settlors einen Wohnsitz in der Schweiz hat.

Sind die Beneficiaries noch nicht bekannt oder liegt 
die Ausschüttung im Ermessen des Trustees (kein 
klagbarer Rechtanspruch der Beneficiaries) (Irrevo-
cable Discretionary Trust) und hat der Settlor seinen 
Wohnsitz im Inland und ist nicht pauschalbesteuert, 
wird das Vermögen und die Erträge trotz fehlender 
Verfügungsmacht weiterhin dem Settlor zugerechnet 
(analoge Steuerfolgen wie bei Revocable Trust). In der 
Literatur wird diese Zurechnung zu Recht kritisiert. 49 
Hat der Settlor jedoch seinen Wohnsitz im Ausland, 
verbleiben das Vermögen und die Erträge bis zur 
Ausschüttung steuerlich «in der Wolke» und werden 
weder dem Settlor noch den Beneficiaries zugerech-
net. Die Besteuerung der Beneficiaries erfolgt erst im 
Zeitpunkt der Ausschüttung mittels der Einkommens-
steuer. 50

5.3 Ergänzungssteuern
5.3.1 Allgemein
	 Im Gegensatz zu den Gewinn- und Einkommens-
steuern qualifiziert ein Trust aufgrund der expliziten 
Aufzählung in Art. 10.1.1 MR als Einheit (Ziffer 2.2) und 
damit als Steuersubjekt. Ausgehend vom konkreten 
Sachverhalt ist zu prüfen, ob die Einheit auch eine 
Geschäftseinheit (Art. 1.3 MR, passive Beherrschung) 
bzw. die oberste Muttergesellschaft (Art. 1.4 MR, ak-
tive Beherrschung) ist. Auch wenn im Regelwerk 
diesbezügliche keine Ausführungen zu finden sind, 
können die Klassifizierung von Trusts gemäss Kreis-
schreiben 20 (vgl. vorstehend Ziffer 5.2) sowie auch 
gewisse Vorschriften von IFRS hilfreich sein.

Die Qualifikation als oberste Muttergesellschaft ist 
unter anderem relevant für die Frage, ob der Trust ei-
ner Ergänzungssteuer nach der IIR unterliegen kann.

46	 Identisch mit Kreisschreiben Nr. 30 der Schweizerischen 
Steuerkonferenz.
47	 KS-ESTV Nr. 20, Ziff. 5.2.1.
48	 KS-ESTV Nr. 20, Ziff. 5.2.2.
49	 Lutz Georg/Scherer Lukas, in: Zweifel Martin/Beusch Michael 
(Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz 
über die direkte Bundessteuer (DBG), Art. 66 DBG N 24 ff.
50	 KS-ESTV Nr. 20, Ziff. 5.2.3.
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5.3.2 Klassifizierung
5.3.2.1 Revocable Trusts
	 Ein Revocable Trust kann jederzeit vom Settlor 
widerrufen werden, weshalb er weiterhin die Verfü-
gungsmacht über den Trust bzw. das Trustvermögen 
hat. Für die Rechtsfolgen muss unterschieden werden, 
wer der Settlor ist:

	• Natürliche Person: Ist der Settlor eine natürliche 
Person, hat diese aufgrund der Definition  
in Art. 10.1.1 MR keine Kontrollbeteiligung über 
diesen Trust. Der Begriff Kontrollbeteiligung 
gemäss OECD-Mustervorschriften ist hierbei 
nicht als Widerrufsrecht wie im Schweizer 
(Trust-)Steuerrecht 51 zu verstehen, sondern als 
Konso-lidierungspflicht nach einem Rechnungs-
legungsstandard wie IFRS. Gemäss IFRS 10 
haben «Unternehmen», nicht aber natürliche 
Personen eine solche Pflicht. Der Trust qualifi- 
ziert daher gemäss hier vertretener Ansicht 
als oberste Muttergesellschaft.

FALLBEISPIEL 3 
Revocable Trust mit natürlicher 
Person als Settlor
A überträgt sämtliche Aktien an der ABC 
Holding AG und ihrer in- und ausländischen 
Tochtergesellschaften (konsolidierter  
Umsatz > EUR  750 Mio.) auf einen Trust.  
A kann als Settlor den Trust jederzeit wider- 
rufen. Der Trust qualifizierte als Einheit  
(Art. 10.1.1 MR) und mangels Kontrollbe- 
teiligung (Art. 10.1.1 MR) von A als oberste 
Muttergesellschaft (Art. 1.4 MR).

	• Juristische Person: Ist der Settlor eine 
juristische Person, liegt eine Kontrollbeteiligung 
vor. Der Trust ist daher eine Geschäftseinheit.

FALLBEISPIEL 4
Revocable Trust mit juristischer 
Person als Settlor
A hält die ABC Holding AG und ihre in- und 
ausländischen Tochtergesellschaften über die A 
Investment AG. Letztere Gesellschaft überträgt 
sämtliche Aktien an der ABC Holding AG 
auf einen Trust und kann als Settlor diesen  
Trust jederzeit widerrufen. Der Trust 

qualifiziert als Einheit (Art. 10.1.1 MR) und auf-
grund der Kontrollbeteiligung (Art. 10.1.1 MR) 
der A Investment AG als Geschäftseinheit 
(Art. 1.3 MR), nicht jedoch als oberste Mutter-
gesellschaft (Art. 1.4 MR). Die A Investment AG 
ist die oberste Muttergesellschaft.

5.3.2.2 Irrevocable Fixed Interest Trust
	 Ein Irrevocable Fixed Interest Trust kann vom 
Settlor nicht mehr widerrufen werden, weshalb dieser 
für die Klassifizierung irrelevant ist. Entscheidend ist 
vielmehr der Rechtsanspruch der Beneficiaries. Dieser 
kann im Einzelfall unterschiedlich umfangreich sein, 
was entscheidend ist für das Vorliegen einer Kontroll-
beteiligung (Art. 10.1.1 MR, im Sinne einer Konsolidie-
rungspflicht).

Gemäss IFRS 10 besteht eine Konsolidierungspflicht, 
wenn ein Unternehmen (nicht jedoch eine natürliche 
Person) eine Beherrschung über ein anderes Unter-
nehmen hat. Gemäss IFRS 10.A sowie 10.6 setzt eine 
Beherrschung u.a. voraus, dass man die Fähigkeit hat, 
die Renditen mittels seiner eigenen Verfügungsmacht 
über die Beteiligungsunternehmen zu beeinflussen. 
Daraus ergeben sich folgende Konstellationen:

	• Juristische Person: Ist der Beneficiary eine 
juristische Person und hat diese lediglich 
Anspruch auf die Erträge des Trustvermögens, 
ohne jedoch über deren Höhe zu entscheiden, 
muss eine Beherrschung eher verneint werden 
(keine Fähigkeit, die Rendite mittels eigener 
Verfügungsmacht zu beeinflussen). Der Trust 
wird mangels Kontrollbeteiligung zur obersten 
Mutter-gesellschaft. Geht der Rechtsan- 
spruch jedoch weiter und kann der Beneficiary 
auch über die Höhe der Erträge entscheiden 
(Fähigkeit, die Dividendenausschüttung der durch 
den Trust kontrollierten Gesellschaft zu steuern), 
ist eher eine Kontrollbeteiligung anzunehmen. 
Der Trust ist dadurch eine Geschäftseinheit 
und der Beneficiary die oberste Muttergesell- 
schaft (soweit ein einziger Beneficiary die 
alleinige Beherrschung hat, Common Control).

51	 KS-ESTV Nr. 20, Ziff. 3.7.
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FALLBEISPIEL 5: 
Irrevocable Fixed Interest Trust
Sämtliche Aktien an der ABC Holding AG und 
ihrer in- und ausländischen Tochtergesell-
schaften werden durch einen Irrevocable Fixed 
Interest Trust gehalten. Gemäss Trusturkunde 
muss die ABC Holding AG jedes Jahr 90 % des 
Gewinns ausschütten (durch Trustee als Ver-
treter sämtlicher Aktien im Rahmen der Gene-
ralversammlung zu beschliessen) und an eine 
klar bestimmte karitative Stiftung überweisen. 
Mangels Beherrschung (Stiftung als Beneficiary 
hat keinen Einfluss über Höhe der Dividende), 
ist der Trust die oberste Muttergesellschaft.

	• Natürliche Person: Ist der Beneficiary (oder die 
Beneficiaries) eine natürliche Person, kann 
mangels Konsolidierungspflicht keine Kontroll-
beteiligung vorliegen. Der Trust wird zur 
obersten Muttergesellschaft.

5.3.2.3 Irrevocable Discretionary Trust
	 Ist der Trustee eine natürliche Person, ist der Trust 
mangels Kontrollbeteiligung des Trustees (und der 
nicht klar bestimmbaren Beneficiaries) die oberste 
Muttergesellschaft. Ist der Trustee eine juristische 
Person, muss im Einzelfall das Ausmass der Beherr-
schung geprüft werden (vgl. vorstehend Ziffer 5.3.2.2), 
wodurch der Trustee zur obersten Muttergesellschaft 
werden kann.

5.3.3 Allokation massgebender Gewinn oder 
Verlust (GloBE Income or Loss)
	 Aufgrund der im nationalen Steuerrecht meist vor-
herrschenden transparenten Behandlung von Trusts 
ist grundsätzlich auf die vorhergehenden Ausführun-
gen zu verweisen (vgl. vorstehend Ziffer 3.3.3). Wäh-
rend bei Personengesellschaften der Belegenheits-
staat des Gesellschafters relevant ist, ist bei Trusts 
– je nach Kategorie – der Belegenheitsstaat des Sett-
lor oder des Beneficiary relevant.

Im Kommentar zu den OECD-Mustervorschriften wird 
mit explizitem Bezug auf Trusts darauf hingewiesen, 
dass für die transparente Behandlung gemäss natio-
nalem Steuerrecht relevant sei, dass die Erträge (nicht 
aber das Trustvermögen) einer Person steuerlich 
zugerechnet werden müssen. 52 Gemäss Schweizer 
Praxis ist dies bei Revocable Trusts (steuerliche Zu-
rechnung Settlor) und beim Irrevocable Fixed Interest 
Trust (steuerliche Zurechnung Beneficiary) unprob-
lematisch. Bei einem Irrevocable Discretionary Trust 
ist dies im konkreten Einzelfall zu prüfen, da nicht die 
Erzielung von Erträgen durch den Trust, sondern erst 
die Ausschüttung der Erträge vom Trust an die Bene-
ficiaries bei diesen besteuert wird. 53 Dies muss je nach 
Trusturkunde nicht deckungsgleich sein.

52	 Kommentar Art. 10 N 158.
53	 KS-ESTV Nr. 20, Ziff. 5.2.1.
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FALLBEISPIEL 6: 
Irrevocable Discretionary Trust
Ein Irrevocable Discretionary Trust hält die 
Aktien an der ABC Holding AG und ihre in- und 
ausländischen Tochtergesellschaften (jährlich 
schwankende Dividende) und weitere Ver- 
mö-genswerte (jährlich schwankende Erträge). 
Gemäss Trusturkunde müssen jedes zweite Jahr 
CHF 5 Mio. an durch den Trustee zu bestim-
mende karitative Einrichtungen in der Schweiz 
ausbezahlt werden. Da die Einrichtungen als 
Beneficiaries erst bei der Ausschüttung und 
nicht bei der Erzielung der Erträge durch 
den Trust besteuert werden, muss gemäss hier 
vertretener Ansicht der Trust gemäss OECD-
Mustervorschriften aus einer Schweizer Pers-
pektive als intransparent behandelt werden. Der 
Trust qualifiziert als umgekehrt hybride Gesell-
schaft (vgl. vorstehend Ziffer 3.3.2.3).

6. Stiftungen

6.1 Übersicht
	 Die Übertragung von Aktien auf eine Stiftung kann 
nebst dem Trust ein Instrument sein, um die Selb-
ständigkeit eines Unternehmens nach dem Tod des 
Aktionärs langfristig zu sichern. Eine Stiftung ist ein 
verselbständiges Zweck- oder Sondervermögen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit und verfügt somit im 
Gegensatz zu den übrigen juristischen Personen über 
keine Anteilsinhaber. In der Schweiz ist die Stiftung 
in Art. 80 ff. ZGB geregelt. Da indes in der Schweiz 
der Stiftungszweck in der Regel auf gemeinnützige 
Zwecke beschränkt ist und Unterhaltsstiftungen und 
Familienfideikommisse unzulässig sind, werden häufig 
Stiftungen nach ausländischem Recht errichtet (bspw. 
Liechtenstein, Panama).

6.2 Gewinn- und Einkommenssteuern
	 Stiftungen werden im Grundsatz gemäss Art. 49 
Abs. 1 lit. b DBG aufgrund ihrer eigenen Rechtsper-
sönlichkeit als eigenständige Steuersubjekte bei den 
Gewinnsteuern behandelt. Einlagen in Stiftungen un-
terliegen gemäss Art. 66 Abs. 1 DBG nicht der Gewinn-
steuer und der Steuersatz liegt gemäss Art. 71 Abs. 1 
DBG lediglich bei 4.25 % statt den üblichen 8.5 %.

Verfolgt eine Stiftung einen gemeinnützigen Zweck, 
kann sie gemäss Art. 56 DBG von den Gewinn- (und 
Kapital-)Steuern befreit werden. Hält die Stiftung we-
sentliche Kapitalbeteiligungen, gilt sie nur dann als 
gemeinnützig, wenn

	• das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem 
gemeinnützigen Zweck untergeordnet (Alimentie-
rungs- und Diversifizierungsgebot 54 ) ist und

	• die Stiftung keine geschäftsleitenden Tätigkeiten 
(personelle und organisatorische Trennung 
zwischen Stiftung und Unternehmen 55 ) ausübt.

Ausländische Stiftungen werden der Inkorporations-
theorie folgend grundsätzlich ebenfalls als selb-
ständige (ausländische) Steuersubjekte anerkannt. 56 
Ausnahmsweise kann die Abschirmwirkung einer 
ausländischen Stiftung aberkannt werden, wenn eine 
Steuerumgehung vorliegt. 57 Bei einer liechtensteini-
schen Familienstiftung ist dies bspw. dann der Fall, 
wenn die Vermögenswerte dem Einfluss des Stifters 
nicht vollständig entzogen sind, die Destinatäre Ein-
fluss auf die Ausschüttungen nehmen können oder 
die Destinatäre einen festen Rechtsanspruch auf die 
Ausschüttungen haben. 58

54	 Detailliert: Andrea Opel, Besteuerung von Non Profit-
Organisationen, Basel 2025, 60 ff.
55	 Detailliert: Opel, 63 ff.
56	 Stefan Oesterhelt/Susanne Schreiber, in: Martin Zweifel/Michael 
Beusch (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Art. 49 DBG N 42.
57	 BGE 139 I 49 E. 5.4.
58	 Oesterhelt/Schreiber, Art. 49 DBG N 56.
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Abb. 6 – Grundstruktur Konzern mit Stiftung
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6.3 Ergänzungssteuern
6.3.1 Freigestellte Einheiten
	 Zunächst wird von einer Schweizer Stiftung aus-
gegangen, deren steuerliche Selbständigkeit aner-
kannt ist und nicht transparent behandelt wird.

Auch die schweizerischen und internationalen Ergän-
zungssteuern kennen die Möglichkeit einer Steuer-
befreiung, die in Art. 1.5 MR geregelt ist (freigestellte 
Einheit bzw. Excluded Entity). 59 Eine bei den Schwei-
zer Gewinn- und Kapitalsteuern befreite gemeinnützi-
ge Stiftung ist grundsätzlich auch bei den schweizeri-
schen und internationalen Ergänzungssteuern befreit, 
da die Voraussetzungen relativ deckungsgleich sind.

Problematisch sind indes gemeinnützige Stiftungen, 
die gleichzeitig Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen halten (steuerbefreite Holdingstiftungen). 
Während bei den Gewinn- und Kapitalsteuern eine 
Steuerbefreiung unter Berücksichtigung gewisser Vo-
raussetzungen möglich ist (vgl. vorstehend Ziffer 6.2), 
ist eine solche gemäss Kommentar zu den OECD-Mus-
tervorschriften ausgeschlossen:

«Eine Einheit, die lediglich als Holdinggesell-
schaft eines international tätigen gewerblichen 
Unternehmens dient, gilt dagegen nicht einfach 
deshalb als Organisation ohne Erwerbszweck, 
weil sie nach den innerstaatlichen Steuer- 
vorschriften als gemeinnützige Stiftung oder 
ähnliche Einrichtung eingestuft ist.» 60

Der Effekt der Steuerbefreiung wird durch die Ergän-
zungssteuer neutralisiert.

Allfällige Dividendenausschüttungen des Konzerns 
(bzw. der Konzernobergesellschaft) sind jedoch bei 
einer Beteiligungsquote von mind. 10 % steuerbefreit 
(direkte Freistellung Bruttodividende 61 ). Finanziell 
betroffen wären folglich nur sonstige Erträge der Stif-
tung.

6.3.2 Fehlende Abschirmwirkung
	 Ist die Stiftung im Ausland ansässig und wird ihr in 
der Schweiz beim Stifter oder den Destinatären auf-
grund einer Steuerumgehung die Abschirmwirkung 
aberkannt, sind die Sondervorschriften zu den trans-

parenten Gesellschaften zu beachten (vgl. vorstehend 
Ziffern 3.3.2 – 3.3.4). Der Stifter bzw. die Destinatäre 
sind in Analogie zu einer Personengesellschaft als 
«Gesellschafter» zu betrachten. Die Stiftung wird im 
Gründungs- bzw. Ansässigkeitsstaat als eigenständi-
ges Steuersubjekt behandelt (intransparent), ihr wird 
jedoch im Ansässigkeitsstaat des Stifters bzw. der 
Destinatäre infolge Steuerumgehung die Abschirm-
wirkung aberkannt (transparent). Sie ist als hybride 
Gesellschaft (Hybrid Entity) zu behandeln.

FALLBEISPIEL 7 
Liechtensteinische Stiftung
A mit Wohnsitz in der Schweiz errichtet 
eine liechtensteinische Stiftung, kann diese 
aber jederzeit widerrufen. Die Stiftung 
wird nach liechtensteinischem Steuerrecht 
als eigenständiges Steuersubjekt behandelt. 
Die Abschirmwirkung wird aufgrund einer 
Steuerumgehung in der Schweiz aberkannt 
und sie wird transparent behandelt.

Als Folge dieser Qualifikation ist die Sondervorschrift 
in Art. 4.3.2(d) MR zur Allokation der massgebenden 
Steuern (Covered Taxes) zu beachten. Wenn der Stif-
ter oder der Destinatär ebenfalls eine Geschäftsein-
heit ist und zur gleichen Unternehmensgruppe wie die 
Stiftung gehört, sind die Steuern, die der Stifter oder 
Destinatär auf dem Gewinn der Stiftung bezahlt, die-
ser zuzurechnen.

Gemäss hier vertretener Ansicht ist dies bei einer Stif-
tung mit natürlichen Personen als Stifter bzw. Desti-
natäre (vgl. vorstehend Abbildung 6) indes nicht an-
wendbar, da natürliche Personen gemäss Art. 10.1.1 MR 
keine (Geschäfts-)Einheit sein können.

59	 Umfassend: Hug Thomas, Steuerbefreite juristische Personen 
bei den Gewinn- und Ergänzungssteuern in der Schweiz – Ein 
Rechtsvergleich, in zsis) 1/2025, A3 (abrufbar unter: publ.zsis.ch/
A3-2025).

60	 Kommentar Art. 10 N 75.

61	 Detailliert: Hug Thomas, Problemfelder des Beteiligungsabzuges 
im Lichte der GloBE Model Rules, in:  IFF Forum für Steuerrecht 
2022, S. 345 ff.



s. 38

IStR28.08.2025

Personengesellschaften und andere personenbezogene Rechtsgebilde bei den Ergänzungssteuern

98

7. Zusammenfassung

Personengesellschaften und andere personenbezoge-
ne Rechtsgebilde wie Trusts und Stiftungen sind bei 
privat gehaltenen Konzernen regelmässig anzutref-
fen, beispielweise als Rechtskonstrukt für Nachfolge-
planung oder Vermögensschutz. Deren Behandlung 
unter den Ergänzungssteuern ist komplex und hängt 
von vielen Faktoren ab, einschliesslich der konkreten 
Ausgestaltung und den nationalen Steuervorschriften 
in den einzelnen Ländern. Die Regeln weichen hierbei 
in der Ausgestaltung oder im Ergebnis teilweise von 
den Vorschriften im Schweizer Gewinn- und Einkom-
menssteuerrecht ab.


